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Bekanntmachung der Neufassung der BeitragsorBekanntmachung der Neufassung der BeitragsorBekanntmachung der Neufassung der BeitragsorBekanntmachung der Neufassung der Beitragsordddd----
nung der Studierendenschaft der Universität Bielnung der Studierendenschaft der Universität Bielnung der Studierendenschaft der Universität Bielnung der Studierendenschaft der Universität Bieleeee----
feld vom 2. November 2006feld vom 2. November 2006feld vom 2. November 2006feld vom 2. November 2006

Nachstehend wird der Wortlaut der Beitragsord-
nung der Studierendenschaft der Universität Biele-
feld bekannt gegeben, wie er sich aus
- der Fassung vom 22. Mai 2003 (Verkündungs-

blatt der Universität Bielefeld – Amtliche Be-
kanntmachungen – Jg. 32 Nr. 11 S. 128)

- der 1. Änderungsordnung vom 15. Juni 2004
(Verkündungsblatt der Universität Bielefeld –
Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 33 Nr. 14 S.
150)

- der 2. Änderungsordnung vom 15. September
2004 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld
– Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 33 Nr. 20 S.
261)

- der 3. Änderungsordnung vom 15. Juni 2005
(Verkündungsblatt der Universität Bielefeld –
Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 34 Nr. 7 S.
87)

- der 4. Änderungsordnung vom 16. Januar 2006
(Verkündungsblatt der Universität Bielefeld –
Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 35 Nr. 1 S.
21)

- der 5. Änderungsordnung vom 14. Juni 2006
(Verkündungsblatt der Universität Bielefeld –
Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 35 Nr. 10 S.
159)

ergibt.

Bielefeld, den 2. November 2006

Der Vorsitzende
des Studierendenparlaments

der Universität Bielefeld
Ingo Bowitz

Beitragsordnung der Studierendenschaft der UniveBeitragsordnung der Studierendenschaft der UniveBeitragsordnung der Studierendenschaft der UniveBeitragsordnung der Studierendenschaft der Univerrrr----
sität Bielefeld vom 2. November 2006sität Bielefeld vom 2. November 2006sität Bielefeld vom 2. November 2006sität Bielefeld vom 2. November 2006

§ 1§ 1§ 1§ 1
Erhebung der BeiträgeErhebung der BeiträgeErhebung der BeiträgeErhebung der Beiträge

Die Studierendenschaft der Universität Bielefeld
erhebt von ihren Mitgliedern in jedem Semester
einen Beitrag zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß §
72 HG.

§ 2§ 2§ 2§ 2
BeitragspflichtBeitragspflichtBeitragspflichtBeitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht erstreckt sich auf alle immat-
rikulierten einschließlich der vom Studium beur-
laubten Studierenden und auf Studienbewerberin-
nen oder Studienbewerber nach § 3 Abs. 2 der
Einschreibungsordnung der Universität Bielefeld in
der jeweils geltenden Fassung.

(2) Von der Beitragspflicht befreit sind

a) beurlaubte Studierende, wenn einer der folgen-
den Gründe vorliegt:

aa) Ableistung von Wehrdienst, Zivildienst oder
eines freiwilligen sozialen oder ökologischen
Jahres,

bb) Krankheit,
cc) Schwangerschaft,
dd) Mutterschutz,
ee) Elternzeit,
ff) wirtschaftliche Notlage im Sinne von § 14

der Rechtsverordnung zum Studienkonten-
und finanzierungsgesetz.

b) Studierende, die sich nachweislich mehr als 3
Monate nicht in Bielefeld befinden, wenn sie
aa) in dieser Zeit im Ausland studieren,
bb)in dieser Zeit ein Praktikum oder ein For-

schungssemester außerhalb Bielefelds absol-
vieren, sofern der Praktikums- oder Forschung-
sort mehr als 50 km entfernt liegt, oder

cc) in dieser Zeit an einer anderen Hochschule in
Deutschland studieren, die mehr als 50 km
entfernt liegt.

(3) Die beurlaubten Studierenden können allerdings
einen Antrag auf Zahlung des Beitrags nach § 3
stellen. Dieser ist bei der Rückmeldung bzw. Ein-
schreibung zu stellen; der Beitrag ist nachzuzahlen.

(4) Auf Antrag kann der Allgemeine Studierenden-
ausschuss (AStA) in sozialen Härtefällen von der
Pflicht zur Zahlung des Mobilitätsbeitrages für das
Semesterticket befreien. Näheres regelt die Ord-
nung zum Erlass des Mobilitätsbeitrages.

(5) Die Beitragspflicht entsteht mit
a) der Einschreibung,
b) der Rückmeldung oder
c) der Beurlaubung, sofern nicht die in Absatz 2

genannten Gründe vorliegen.

§ 3§ 3§ 3§ 3
Höhe des BeitragesHöhe des BeitragesHöhe des BeitragesHöhe des Beitrages

(1) Der Beitrag wird auf € 7,26 je Studierendem im
Semester festgesetzt. Außerdem wird ein zweckge-
bundener Beitrag erhoben für
a) das Semesterticket in Höhe von € 78,90 (ab

1.10.2006),
b) das Campus-Radio in Höhe von € 0,70,
c) den Hochschulbreitensport in Höhe von € 0,50,
d) die Fahrradwerkstatt in Höhe von € 0,40,
e) das Internationale Autonome Feministische

Referat für FrauenLesbenTransgender in Höhe
von € 0,71,

f) das Autonome Schwulenreferat in Höhe von
€ 0,71,

g) den Internationalen Studierendenrat in Höhe
von € 0,71 und

h) das Referat für Studierende mit Behinderung in
Höhe von € 0,71.

(2) Der unter Buchst. a) genannte Beitrag wird zur
Erfüllung der Verbindlichkeiten aus den Verträgen
mit den Verkehrsunternehmen verwendet. Ein e-
ventueller Restbetrag steht für allgemeine Aufgaben
zur Verfügung.
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(3) Die unter Buchst. b) und c) genanten Beiträge
werden vollständig an das Campus-Radio bzw. die
Betriebseinheit Hochschulsport weiter geleitet.

(4) Der unter Buchst. d) genannte Beitrag wird vom
Allgemeinen Studierendenausschuss verwaltet.
Sollten diese Mittel während eines Haushaltsjahres
nicht für den vorgeschriebenen Zweck aufgebraucht
werden, ist eine Rücklage in Höhe des Restbetrages
zu bilden. Diese Rücklage wird im Folgejahr aufge-
löst und die Mittel stehen der Fahrradwerkstatt
zusätzlich zur Verfügung. Die Verantwortlichen für
die Werkstatt berichten dem Studierendenparla-
ment jährlich über ihre Arbeit. Nach jeweils zwei
Haushaltsjahren ist die Höhe des Beitrages zu über-
prüfen. Dabei ist die Höhe der letzten Rücklagen zu
berücksichtigen.

(5) Die unter Buchst. e), f), g) und h) genannten
Beiträge werden vom Allgemeinen Studierenden-
ausschuss verwaltet. Sollten diese Mittel während
eines Haushaltsjahres nicht für den vorgeschriebe-
nen Zweck aufgebraucht werden, ist eine Rücklage
in Höhe des Restbetrages zu bilden. Diese Rücklage
wird im Folgejahr aufgelöst, und die Mittel stehen
den entsprechenden Referaten zusätzlich zur Verfü-
gung.

§ 4§ 4§ 4§ 4
Fälligkeit des BeitragesFälligkeit des BeitragesFälligkeit des BeitragesFälligkeit des Beitrages

Der Beitrag wird am Tage des Entstehens der Bei-
tragspflicht gemäß § 2 Abs. 5 fällig.

§ 5§ 5§ 5§ 5
ErhebungsverfahrenErhebungsverfahrenErhebungsverfahrenErhebungsverfahren

Der Beitrag wird von der Universität Bielefeld kos-
tenfrei für die Studierendenschaft erhoben.

§ 6§ 6§ 6§ 6
Änderung der BeitragsordnungÄnderung der BeitragsordnungÄnderung der BeitragsordnungÄnderung der Beitragsordnung

Diese Beitragsordnung kann durch das Studieren-
denparlament der Universität Bielefeld mit Zwei-
drittelmehrheit der Stimmen seiner Mitglieder ge-
ändert werden. Änderungen des Beitrages gem. § 3
Abs. 1 Buchst. a) bedürfen der Mehrheit der anwe-
senden Mitglieder des Studierendenparlaments.
Änderungen des Beitrages gem. § 3 Abs. 1 Buchst.
d), die zu einer Reduzierung des Beitrages führen,
bedürfen einer Mehrheit der Mitglieder des Studie-
rendenparlaments.

§ 7§ 7§ 7§ 7
Inkrafttreten, Übergangsregelungen*Inkrafttreten, Übergangsregelungen*Inkrafttreten, Übergangsregelungen*Inkrafttreten, Übergangsregelungen*

(1) ...

(2) § 3 Abs. 1 Buchst. a) gilt ab dem Wintersemester
2006/2007. ...

(3) § 3 Satz 2 Buchst. a) tritt automatisch zu dem
Zeitpunkt außer Kraft, an dem die Vereinbarungen
mit den Vertragspartnern des Semestertickets be-
endet werden.

*Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 betreffen das Inkraft-
treten der Ordnung in der ursprünglichen Fassung
vom 1. Juni 2001 bzw. der jeweiligen Änderungs-
ordnungen. Absatz 2 enthält die vom 15. Juni 2006
an geltende Fassung.


